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LANDESAMT FÜR ARCHÄOLOGIE SACHSEN 

Zur Wetterwarte 7 | 01109 Dresden 

 

 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Stellungnahme zum Vorhaben: F19106, Lohsa, Lkr. Bautzen, Bebau-
ungsplan "Tourismusgebiet Silbersee" 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Zusendung der Planunterlagen zu o.g. Vorhaben. Im 

Rahmen der Beteiligung der TÖB gibt das Landesamt für Archäologie fol-

gende Stellungnahme ab: 

Das Vorhabenareal ist Teil eines fundreichen Altsiedelgebietes. Im direkten 

Umfeld des Vorhabenareals befinden sich zahlreiche archäologische Kultur-

denkmale. Sie zeigen die hohe archäologische Relevanz des gesamten Vor-

habenareals deutlich an und sind nach § 2 SächsDschG Gegenstand des 

Denkmalschutzes (vorrömisch eisenzeitliche Gräber [D-49000-02], neolithi-

sche, bronzezeitliche, eisenzeitliche und mittelalterliche Siedlungsspuren [D-

49000-03], bronzezeitliche und mittelalterliche Siedlungs- und Gräberspuren 

[D-49000-04], römisch-kaiserzeitliche Siedlungspuren [D-49000-05]).  

 

Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauar-

beiten – dies betrifft auch Einzelbaugesuche – müssen im von Bautätigkeit 

betroffenen Areal durch das Landesamt für Archäologie im gesamten Gebiet 

des B-Planes (d. h. unabhängig von der räumlichen Disposition der Erschlie-

ßungstrassen, Baufelder etc.) archäologische Grabungen mit ausreichen-

dem zeitlichen Vorlauf zu den geplanten Baumaßnahmen durchgeführt wer-

den. Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu 

dokumentieren.  

 

Diese beiden Sätze sind als Hinweise in den Bebauungsplan aufzunehmen, 

um die Untere Bauaufsichtsbehörde und den künftigen Bauherren von der 

Genehmigungspflicht zu informieren. Nach § 14 SächsDschG bedarf der Ge-

nehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer Erdarbeiten etc. an einer Stelle 

ausführen will, von der bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist, 
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dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Der künftige Bau- oder Erschließungsträ-

ger wird im Rahmen des Zumutbaren an den notwendigen Kosten im gesamten 

Gebiet des B-Planes beteiligt (§ 14, Abs. 3 SächsDschG). Der zeitliche und finan-

zielle Rahmen der Ausgrabung sowie das Vorgehen werden in einer zwischen Bau-

herren und Landesamt für Archäologie abzuschließenden öffentlich-rechtlichen 

Vereinbarung verbindlich festgehalten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Joanna Wojnicz 

Referentin 

 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 
D/UD Lkr. Bautzen 


